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Bestellnummer:  Bestellnummer und -zeichen müssen unbedingt in Bestellungsannahmen, Lieferscheinen, Frachturkunden,  
 Paketanschriften, Waggonklebezetteln, Rechnungen und im gesamten Schriftverkehr angeben werden. 
Auftragsbestätigung:  Innerhalb 8 Arbeitstagen (vgl. Ziff. 2.4). 
Lieferscheine: Einfach mit der Sendung.  
Versandanzeigen:  2-fach, mit Angaben der Einzelpositionen und -gewichte.  
Frachtbriefe:  Mit genauer Bezeichnung des Frachtgutes. 
Speditionsvermerk:  SLVS - Verbotskunde.  
Rechnungen:  2-fach durch Post (Zweitschrift deutlich als solche gekennzeichnet) für jede Lieferung/Leistung gesondert.  
 Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.  
Anlieferung Kfz:  Montag bis Freitag von 7.00 - 14.00 Uhr und in Ausnahmefällen nach vorheriger telefonischer Vereinbarung. 

 

1. Allgemeines 
 
1.1 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen („Einkaufsbedingungen“) der GMN Paul 
Müller Industrie GmbH & Co. KG („GMN“) gelten ausschließlich gegenüber Unter-
nehmern im Sinne von § 14 BGB, d.h. natürlichen oder juristischen Personen - auch 
des öffentliches Rechts und des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens -, welche im 
Hinblick auf die Lieferung der Ware in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit handeln. 
1.2 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Einkaufsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Lieferanten Lieferungen von Produkten und Leistungen des 
Lieferanten (nachfolgend: Vertragsgegenstand) annehmen oder diese bezahlen. 
Geschäftsbedingungen des Lieferanten finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schrei-
ben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten enthält oder auf 
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedin-
gungen. Das gilt auch dann, wenn diese Geschäftsbedingungen zu einzelnen Rege-
lungspunkten keine gesonderte Regelung enthalten. 
1.3 Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Lieferungen und 
Leistungen des Lieferanten an uns bis zur Geltung unserer neuen Einkaufsbedingun-
gen. 
 
2. Vertragsschluss und Vertragsänderungen, Preise 
 
2.1 Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergän-
zungen bedürfen der Schriftform. Bestellungen und Lieferabrufe können auch durch 
Datenfernübertragung oder Telefax erfolgen. 
2.2 Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsabschluss bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung unseres Einkaufs. Ziff. 2.1, Satz 2 bleibt 
unberührt. 
2.3 Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn, es 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.  
2.4 Nimmt der Lieferant die  Bestellung nicht innerhalb von 8 Arbeitstagen seit 
Zugang an (Auftragsbestätigung), so sind wir zum Widerruf berechtigt, soweit unsere 
Angebote nicht ausdrücklich eine andere Bindungsfrist enthalten. Lieferabrufe werden 
verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen fünf Arbeitstagen seit Zugang wider-
spricht. 
2.5 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und schließen Nachforderungen aller Art 
aus. Kosten für Verpackung und Transport bis zur von uns angegebenen Verwen-
dungsstelle abgeladen sowie für Zollformalitäten und Zoll sind in diesen Preisen 
enthalten. 
2.6 Grundlage unserer Anfrage/Bestellung ist die Zusicherung des Lieferanten, dass 
die von ihm gelieferten Stoffe sowie Stoffe in Zubereitungen unter REACH vorregis-
triert bzw. registriert sind. Wir sind berechtigt, vom Lieferanten die kostenlose Vorlage 
von Ursprungs- und Beschaffenheitszeugnissen bezüglich der Liefergegenstände - 
insbesondere hinsichtlich der REACH-Verordnung - zu verlangen. 
 
3. Lieferung 
 
3.1 Abweichungen von unseren Vertragsabschlüssen und Bestellungen sind nur 
nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. 
3.2 Auf allen Lieferpapieren (Lieferschein, Frachtbriefe usw.), allen Rechnungen und 
sämtlicher Korrespondenz mit uns sind Auftragsdatum, Ansprechpartner und Beleg-
nummer der Bestellung (Bestellnummer) anzugeben. 
3.3 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung 
des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns. Ist nicht 
Lieferung „frei Werk“ ( sondern z.B. CIP, CPT oder DDP gemäß Incoterms 2010) 
vereinbart, hat der Lieferant die Ware unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur 
abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereit zu stellen. Bei 
Vereinbarung einer Kalenderwoche als Liefertermin ist letzter Termin der Freitag 
dieser Woche. In Ermangelung einer ausdrücklichen Vereinbarung ist die Ware an 
unseren Sitz zu liefern. 
3.4 Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage übernommen und ist nicht 
etwas anderes vereinbart, so trägt der Lieferant vorbehaltlich abweichender Regelun-
gen alle erforderlichen Nebenkosten wie beispielsweise Reisekosten, Bereitstellung 
des Werkzeugs sowie Auslösungen. 
3.5 Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung, der 
Vormaterialversorgung, der Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände 
voraus, die ihn an der termingerechten Lieferung oder an der Lieferung in der verein-
barten Qualität hindern könnten, hat der Lieferant unverzüglich unsere Einkaufsabtei-
lung schriftlich zu benachrichtigen. 
3.6 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält 
keinen Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zu-
stehenden Ersatzansprüche, dies gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns 
geschuldeten Entgelts für die betroffene Lieferung oder Leistung. 
3.7 Wir übernehmen nur die von uns bestellten Mengen oder Stückzahlen. Über- 
oder Unterlieferungen sind nur nach zuvor mit uns getroffenen Absprachen zulässig 
oder wenn sie für uns zumutbar sind. 
3.8 Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen 
Nachweises, die von uns bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßge-
bend. 
3.9 Soweit die Lieferungen bzw. Leistungen durch Urheberrechte des Lieferanten 
geschützt sind, räumt der Lieferant uns das unwiderrufliche, übertragbare, zeitlich, 

örtlich und inhaltlich unbegrenzte Recht ein, die Lieferung bzw. Leistung in allen 
Nutzungsarten unentgeltlich beliebig zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen, zu 
verbreiten, auszustellen sowie zu ändern und zu bearbeiten. An Software, die zum 
Produktlieferumfang gehört, einschließlich ihrer Dokumentation, haben wir neben dem 
Recht zur Nutzung in dem gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) das Recht 
zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem für eine vertrags-
gemäße Verwendung des Produkts erforderlichen Umfang. Wir dürfen auch ohne 
ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen. 
3.10 Die Waren sind so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden  werden. 
Verpackungsmaterialien sind nur in dem für die Erreichung dieses Zwecks erforderli-
chen Umfang zu verwenden. Es dürfen nur umweltfreundliche, schadstofffreie, leicht 
recyclingfähige Verpackungsmaterialien zum Einsatz gelangen, Mehrwegsysteme 
sind zu bevorzugen. Die Rücknahmeverpflichtung des Lieferanten für die Verpackung 
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
4. Höhere Gewalt 
 
Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe befreien uns und den Lieferanten für die Dauer der 
Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Die jeweilige Partei 
ist verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informati-
onen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu 
und Glauben anzupassen. Wir sind von der Verpflichtung zur Abnahme der bestellten 
Lieferung/Leistung ganz oder teilweise befreit und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn die Lieferung/Leistung wegen der durch höhere Gewalt bzw. den 
Arbeitskampf verursachten Verzögerung bei uns – unter Berücksichtigung wirtschaft-
licher Gesichtspunkte – nicht mehr verwertbar ist. 
 
5. Versandanzeige und Rechnung 
 
Es gelten die Angaben in unseren Bestellungen und Lieferabrufen. Die ordnungsge-
mäße und vollständige Rechnung ist in einfacher Ausfertigung unter Angabe der 
Rechnungsnummern und sonstiger Zuordnungsmerkmale an die jeweils aufgedruckte 
Anschrift zu richten; sie darf nicht den Sendungen beigefügt werden. 
 
6. Preisstellung und Gefahrenübergang 
 
Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise frei Werk, 
verzollt, versteuert (DDP gemäß Incoterms 2010) einschließlich Verpackung. Um-
satzsteuer ist darin nicht enthalten. Der Lieferant trägt - sofern nicht etwas Abwei-
chendes vereinbart wurde - die Gefahr des zufälligen Untergangs (Gefahrübergang) 
bis zur Annahme der Ware durch uns oder unseren Beauftragten an dem Ort, an den 
die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. 
 
7. Zahlungsbedingungen 
  
7.1 Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der 
Rechnung durch uns entweder innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto 
oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug ab Fälligkeit der Entgeltforderung und 
Eingang sowohl der Rechnung als auch der Ware bzw. Erbringung der Leistung bei 
uns. Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 
7.2 Nicht ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen (d.h. fehlerfrei, vollständig, 
ordnungsgemäß und prüffähig) gelten erst vom Zeitpunkt der Richtigkeit als bei uns 
eingegangen. Die Zahlungsfrist für Rechnungen beginnt mit dem Eingang einer 
vollständigen, ordnungsgemäßen, richtigen und prüffähigen Rechnung sowie der 
vereinbarten Bescheinigung. Bei fehlerhafter Lieferung/Leistung sind wir berechtigt, 
die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. Wir 
geraten erst dann in Verzug, wenn der Lieferant uns eine schriftliche Mahnung 
geschickt hat und wir keine berechtigten Gründe haben, die Zahlung wertanteilig bis 
zur vollständigen und vertragsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 
 
8. Garantie, Gewährleistung, Produkthaftung 
 
8.1 Der Lieferant garantiert, dass sämtliche Lieferungen/Leistungen dem neuesten 
Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschrif-
ten und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden 
entsprechen. Sind im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so 
muss der Lieferant hierzu unsere schriftliche Zustimmung einholen. Die Mangelhaf-
tung des Lieferanten wird durch diese Zustimmung nicht eingeschränkt. Hat der 
Lieferant Bedenken gegen die von uns gewünschte Art der Ausführung, so hat  dieser 
uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
8.2 Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt jedoch abweichend hiervon 36 Monate ab Gefahrüber-
gang, bei Rechtsmängeln 5 Jahren ab Gefahrübergang. Für innerhalb der Verjäh-
rungsfrist unserer Mängelansprüche instandgesetzte oder reparierte Teile der 
Lieferung beginnt die Verjährungsfrist ab dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der 
Lieferant unsere Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat.  
8.3 Der Lieferant verpflichtet sich, bei seinen Lieferungen/Leistungen und auch bei 
Zulieferungen oder Nebenleistungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und 
technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Produkte und Verfahren einzusetzen. 
Der Lieferant haftet für die Umweltverträglichkeit der gelieferten Produkte und 
Verpackungsmaterialien und für alle Folgeschäden, die durch die Verletzung der 
gesetzlichen Entsorgungspflichten entstehen.  
8.4 Wir werden dem Lieferant offene Mängel der Lieferung/Leistung unverzüglich 
schriftlich anzeigen, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsablaufs festgestellt werden, spätestens jedoch innerhalb von 14 Kalender-
tagen nach Eingang der Lieferung bei uns. 
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8.5 Der Lieferant ist verpflichtet, uns von Schadenersatzansprüchen freizuhalten, 
die aufgrund von Mängeln der Lieferung von Dritten gegenüber uns geltend gemacht 
werden sollten. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant außerdem von diesbezüg-
lichen Ansprüchen Dritter - einschließlich der üblichen Kosten der Rechtsverteidigung 
und unserer Verwaltungskosten - frei. Soweit der Lieferant seine Lieferung oder 
Leistung nach von uns übergebenen Unterlagen oder auf unsere ausdrückliche 
Anordnung hergestellt hat und nicht wissen konnte, dass hierdurch Schutzrechte 
Dritter verletzt werden, gilt die vorstehende Freistellungspflicht nicht. 
8.6 Werden wir wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder auf-
grund in- oder ausländischer Produkthaftungsregelungen oder -gesetze wegen einer 
Fehlerhaftigkeit unseres Produktes in Anspruch genommen, die auf Ware des 
Lieferanten zurückzuführen ist, dann sind wir berechtigt, vom Lieferanten Ersatz 
dieses Schadens zu verlangen, soweit dieser durch die vom Lieferanten gelieferten 
Produkte verursacht ist. Dieser Schaden umfasst auch die Kosten einer vorsorglichen 
Rückrufaktion. Der Lieferant hat eine nach Art und Umfang geeignete, dem neuesten 
Stand der Technik entsprechende Qualitätssicherung durchzuführen und uns diese 
nach Aufforderung nachzuweisen. Der Lieferant wird mit uns, soweit wir dies für 
erforderlich halten, eine entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung abschlie-
ßen. Außerdem wird er sich gegen alle Risiken aus der Produkthaftung einschließlich 
des Rückrufrisikos in angemessener Höhe versichern und uns auf Verlangen die 
Versicherungspolice zur Einsicht vorlegen.  
 
9. Schutzrechte 
 
9.1 Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass sämtliche Lieferungen frei von 
Schutzrechten Dritter sind und insbesondere durch die Lieferung und Benutzung der 
Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzt 
werden. 
9.2 Der Lieferant stellt uns und unsere Kunden von Ansprüchen Dritter aus etwaigen 
Schutzrechtsverletzungen frei und trägt auch alle Kosten, die uns in diesem Zusam-
menhang entstehen. 
9.3 Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Genehmigung zur Benutzung 
der betreffenden Liefergegenstände und Leistungen vom Berechtigten zu erwirken. 
 
10. Haftung des Lieferanten 
 
Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere für eigene 
schuldhafte Pflichtverletzungen und schuldhafte Pflichtverletzungen seiner gesetzli-
chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Höhe nach unbegrenzt. 
 
11. Haftung GMN 
 
11.1 Wir haften nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des Lieferanten auf Scha-
densersatz oder Aufwendungsersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund -, und/oder 
bei Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubten Handlun-
gen. 
11.2 Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht 
- für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung und vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungs-
gehilfen; 
- für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten; wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen und auf die der Lieferant 
vertrauen darf; 
- im Falle der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit auch durch gesetzliche 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen; 
- im Falle des Verzuges, soweit ein fixer Liefer- und/oder fixer Leistungszeitpunkt 
vereinbart war; 
- soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit einer Ware oder das Vorhanden-
sein eines Leistungserfolges oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben; 
- bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen gesetzlich 
zwingenden Haftungstatbeständen. 
 
11.3 Im Falle, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit zur 
Last fällt und kein Fall vorstehender Ziff. 11.2, dort 1., 3., 4., 5. und 6. Spiegelstrich 
vorliegt, haften wir auch bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten der Höhe 
nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen 
Schäden. 
11.4 Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.  
11.5 Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Ziff. 
11.1 bis 11.4 und Ziff. 11.6 gelten im gleichen Umfang zu Gunsten unserer leitenden 
und nichtleitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie den Subun-
ternehmern. 
11.6 Soweit dem Lieferanten nach Maßgabe dieser Ziff. 11 Schadensersatzansprü-
che zustehen, können diese nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. 
11.7 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den. 
 
12. Qualität und Dokumentation 
 
12.1 Der Lieferant hat die Qualität des Liefergegenstandes ständig zu überprüfen. 
Mögliche Verbesserungen hat er uns unverzüglich anzuzeigen. Auf erkennbare 
Fehler von Vorgaben und absehbare Komplikationen hat der Lieferant uns unverzüg-
lich schriftlich hinzuweisen. 
12.2 Werden bei einer Bestellung Mindest- und/oder Maximalwerte von Parametern 
angegeben, dürfen die genannten Maximalwerte mangels abweichenderschriftlicher 
Vereinbarungen in keinem Bereich des Liefergegenstandes oder des Produktes 
überschritten, die genannten Minimalwerte in keinem Fall und an keiner Stelle 
unterschritten werden. Dies ist durch geeignete Prüf- u. Messverfahren sicher zu 
stellen und zu dokumentieren. Wir sind berechtigt, die Bekanntgabe der Ergebnisse 
dieser Überprüfung jederzeit und ohne zusätzliche Kosten in schriftlicher Form zu 
verlangen. 
12.3 Zum Lieferumfang gehören ohne besondere Berechnungen die produktspezifi-
schen und/oder technischen Dokumentationen, die Konformitätsbescheinigungen 
sowie sonstige für den Vertragsgegenstand oder dessen Verwendung erforderliche 
Unterlagen und Bescheinigungen und Bedienungsanleitungen nach unserer Wahl in 
deutscher oder englischer Sprache, sowie die gesetzlich erforderliche Kennzeichnung 
der Teile und des Produktes und/oder dessen Verpackung.  
12.4 Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass bezüglich der Liefergegenstände 
eine exakte Chargenrückverfolgbarkeit gewährleistet ist. 
 
 

13. Eigentumsvorbehaltsrechte 
 
Wir können die gelieferte Ware ohne jede Einschränkung im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang verwenden und/oder weiterveräußern. 
 
14. Ausführung von Arbeiten 
 
Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im Werksgelände ausführen, haben 
die Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung zu beachten. Die Haftung für 
Unfälle, die diesen Personen auf dem Werksgelände zustoßen, ist ausgeschlossen, 
soweit diese nicht durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurde. 
 
15. Pönale 
 
Kommt der Lieferant mit der Beseitigung eines Mangels oder einer Lieferung in 
Verzug, sind wir berechtigt, einen pauschalierten Verzugsschadensersatz in Höhe 
von 0,5 % der für die mangelhafte bzw. verspätete  Lieferung und/oder Leistung 
vereinbarten Netto-Vergütung für jede angefangene Periode von 7 Kalendertagen des 
Verzuges, maximal jedoch 5 % der vereinbarten Netto-Vergütung, für die mangelhafte 
bzw. verspätete Lieferung ohne weiteren Schadensnachweis zu verlangen. Der 
Lieferant hat jedoch die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass uns kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Weitere gesetzliche und vertragliche 
Ansprüche unsererseits bleiben hiervon unberührt. Die vorgenannte Schadenspau-
schale wird auf einen weitergehenden etwaigen Schadensersatzanspruch vollständig 
angerechnet. 
 
16. Beistellung 
 
Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Behälter und Spezialverpackungen bleiben unser 
Eigentum. Diese dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Verarbeitung 
von Stoffen und der Zusammenbau von Teilen erfolgen für uns. Es besteht Einver-
nehmen, dass wir im Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert des Ge-
samterzeugnisses Miteigentümer an den unter Verwendung unserer Stoffe und Teile 
hergestellten Erzeugnissen sind, die insoweit vom Lieferanten für uns verwahrt 
werden. 
 
17. Unterlagen und Geheimhaltung 
 
17.1 Alle durch uns dem Lieferanten zugänglich gemachten geschäftlichen oder 
technischen oder produktbezogenen Informationen, insbesondere Kalkulationsdaten, 
Herstellungsanleitungen, Produktionsinterna und Daten, gleich welcher Art, ein-
schließlich sonstiger Entwicklungs- oder Herstellungsmerkmale, die etwaig übergebe-
nen Gegenständen, Dokumenten oder Daten zu entnehmen sind, sind Dritten 
gegenüber geheim zu halten und dürfen im eigenen Betrieb des Lieferanten nur 
solchen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung zum 
Zweck der Lieferung oder Leistung an uns notwendigerweise herangezogen werden 
müssen und ebenfalls schriftlich – bei Arbeitnehmern soweit arbeitsrechtlich zulässig 
– zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben ausschließlich unser Eigentum. 
Dies gilt nicht, solange und soweit derartige Informationen nachweislich öffentlich 
bekannt sind oder eine gesetzliche oder behördliche Offenbarungsverpflichtung 
besteht. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche Informatio-
nen - außer für Lieferungen an uns - nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet 
werden. 
17.2 Wir behalten uns alle Rechte an solchen Informationen (einschließlich Urheber-
rechten und dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, wie Paten-
ten, Gebrauchsmustern, Halbleiterschutz etc.) vor. Soweit uns diese von Dritten 
zugänglich gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser 
Dritten. 
17.3 Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, 
Modellen und dergleichen, oder nach unseren vertraulichen Angaben oder mit 
unseren Werkzeugen oder nachgebauten Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom 
Lieferanten weder selbst verwendet, noch Dritten angeboten oder geliefert werden. 
Dies gilt sinngemäß auch für unsere Druckaufträge. 
17.4 Der Versand etwaiger Unterlagen erfolgt auf Gefahr des Lieferanten. Die Gefahr 
jeder Verschlechterung einschließlich des zufälligen Untergangs bleibt bis zur 
Ablieferung an der von uns gewünschten Verwendungsstelle somit beim Lieferanten.  
 
18. Allgemeine Bestimmungen 
 
18.1 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Nürnberg. 
18.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen uns und dem 
Lieferanten aus und im Zusammenhang mit diesen Einkaufsbedingungen ist Nürn-
berg. Wir sind nach unserer Wahl berechtigt, den Lieferanten auch an dessen 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
18.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). 
18.4 Mündliche Vereinbarungen nach Vertragsschluss, insbesondere nachträgliche 
Änderungen und Ergänzungen unserer Einkaufsbedingungen - einschließlich dieser 
Schriftformklausel sowie Nebenabreden jeder Art - bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch uns. Der Vorrang der Individualabrede gemäß § 305 b 
BGB bleibt davon unberührt. 

 

 

 

 

  


